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Einführung

I. Problemstellung 

„Sport is war minus shooting“1. Diese These macht deutlich, dass es im Sport 
– jedenfalls im Spitzensport – mittlerweile nicht mehr alleine um Sieg oder 
Niederlage geht. Hand in Hand mit der zunehmenden Professionalisierung 
geht auch eine Kommerzialisierung des Leistungssportes einher. Dies führt 
dazu, dass bei Entscheidungen im Sport, sei es im laufenden Wettkampf oder 
außerhalb der Sportstätten, erhebliche wirtschaftliche Interessen tangiert 
werden. Mitunter führen sie zum Ende sportlicher Laufbahnen. Folgerichtig 
ist in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren die Anzahl der Fälle, in 
denen die betroffenen Sportler, Vereine oder Verbände eine sie betreffende 
Entscheidung nicht hinnahmen, sondern eine rechtliche Klärung 
herbeiführten, sprunghaft gestiegen. Und wer die Entscheidung des jeweiligen 
Verbandsgerichts nicht akzeptieren wollte, der beschritt dann den ordentlichen 
Rechtsweg. Die Fälle der Leichtathleten Krabbe und Baumann oder der Streit 
um die Lizenzerteilung für den Fußball Zweitbundesligisten Eintracht 
Frankfurt vor Beginn der Spielzeit 2002/2003 wurden über den sportinternen 
Bereich hinaus zu Medienspektakeln. 

Damit rückten aber, häufiger als je zuvor, auch die Verfahren, welche zu der 
vom Sportler dann nicht akzeptierten Entscheidung führten, in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit. In nahezu sämtlichen Fällen trugen die Antragsteller bzw. 
Kläger am ordentlichen Gericht vor, sie seien aufgrund eines fehlerhaften 
Verfahrens am Verbandsgericht um ihr Recht gebracht worden. Dies kann auf 
zwei Arten geschehen sein: entweder hat das Verbandsgericht die 
Verfahrensvorschriften des Verbandes nicht beachtet oder aber diese 
Vorschriften verstoßen als solche gegen höherrangiges Recht, insbesondere 
gegen das in Deutschland geltende Rechtsstaatsprinzip. Für das angerufene 
ordentliche Gericht beginnt spätestens hier das große Dilemma. Denn es muss 
seine Entscheidungsfindung zunächst einmal an den Regelwerken der 
Verbände orientieren. Diese von Verband zu Verband vollkommen 
unterschiedlichen, meist von juristischen Laien entworfenen Bestimmungen 
führen nicht selten zu Aussprüchen wie im Fall Baumann, als die Vorsitzende 
Richterin am Landgericht Darmstadt feststellte, sie habe „schon 

1 George Orwell, The Sport Spirit, 1945, zit. nach Engelbrecht, in AnwBl. 2001, 637 
(643).



2

Übersichtlicheres gesehen als diese Regeln hier“2. Überhaupt ist der Fall 
Baumann ein Paradebeispiel für das derzeitige, kaum noch überblickbare 
Geflecht von Macht(ansprüchen) im internationalen Sport, in dem sich der 
Athlet und auch oftmals die Glaubwürdigkeit des Sportes zu verstricken 
drohen. Nationale Verbände berufen sich gegenüber dem den ordentlichen 
Rechtsweg beschreitenden Sportler auf ihre grundgesetzlich garantierte 
Vereinigungsfreiheit und die ihnen in diesem Zusammenhang verliehene 
Befugnis, eigenes Recht zu setzen. Aber ist damit wirklich gemeint, dass sie 
in ihrem eigenen Wirkungskreis unbehelligt von Einmischungen und 
Kontrollen der staatlichen Gerichtsbarkeit mit den ihrer Verbandsmacht 
Unterworfenen verfahren können? Und dürfen sie wirklich an Stelle 
staatlicher Wertvorstellungen ihre eigenen, wie sie meinen, „sport-
spezifischen“, setzen ? 

Vollkommen wird die Unübersichtlichkeit dann, wenn in ein und derselben 
Sportart der internationale Verband Entscheidungen des nationalen Verbandes 
nicht akzeptiert und abändert oder sogar, wie im Falle der Dressurreiterin 
Salzgeber, umkehrt. Die ordentlichen Gerichte stehen damit häufig vor dem 
Problem, inmitten eines Chaos von Verbandsnormen, persönlichen Eitelkeiten 
und möglicherweise politischem Druck eine gerechte Entscheidung zu finden. 
Die Öffentlichkeit verliert den Glauben an den sauberen Sport und der Athlet 
sitzt oft zwischen allen Stühlen. Nachdem in jüngster Zeit vor ordentlichen 
Gerichten Urteile wie im Fall Krabbe ergingen, aufgrund derer der Verband 
hohe Schadensersatzzahlungen an den Sportler bezahlen muss, kam der DLV 
im Fall Mensah erstmals auf den Gedanken, die Entscheidung über eine 
Sperre nicht mehr selber zu treffen, sondern dies bei einem Schiedsgericht 
eines anderen Verbandes (dem des DSB) zu beantragen3. Als Folge sollte 
dann der Verband für eine rechtswidrige Entscheidung nicht mehr haftbar 
gemacht werden können, da ja nicht er, sondern das Schiedsgericht 
entschieden habe. 

Es scheint höchste Zeit zu sein für eine grundlegende Reform der 
Sportverbandsgerichtsbarkeit. Denn der Sport ist mittlerweile als 
gesellschaftspolitisches Element zu wichtig, als dass die oben genannte 
offenkundig bestehende Rechtsunsicherheit und die Tatsache, dass vielfach 
die verbandsinternen Verfahren rechtsstaatlichen Anforderungen an den 
Ablauf eines Verfahrens nicht genügen, dauerhaft hingenommen werden 
könnten. In dieser Deutlichkeit vielleicht erstmals betonte bereits das 
Richteramt III in Bern im Fall Gasser: „Unabdingbar ist es aber, die 

2 Süddeutsche Zeitung vom 08.03.01, S.  42. 
3 Am 16.10.2002 verhängte das Gericht (!) dann eine zweijährige Sperre, vgl. hierzu 

SpuRt 2003 S.  212 sowie ausführlich unten, 2.Teil I 3. 
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grundlegenden Verfahrensrechte der betroffenen Athleten zu wahren“4. Auch 
die Politik scheint die Bedeutung des Sports im Rahmen des europäischen 
Integrationsprozesses und beim Aufbau eines Europas der Bürger nunmehr 
erkannt zu haben. So wurde im Amsterdamer Vertrag eine „Gemeinsame 
Erklärung zum Sport“ aufgenommen und damit der Sport erstmals in den 
Vertragstexten der Europäischen Union berücksichtigt. Im Wortlaut lautet die 
Erklärung5:

„Die Konferenz unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung des Sports, 
insbesondere die Rolle, die dem Sport bei der Identitätsfindung und der 
Begegnung der Menschen zukommt. Die Konferenz appelliert daher an die 
Gremien der Europäischen Union, bei wichtigen, den Sport betreffenden 
Fragen die Sportverbände anzuhören. In diesem Zusammenhang sollen die 
Besonderheiten des Amateursports berücksichtigt werden.“ 

Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass in absehbarer Zeit auf einen solchen 
Appell konkrete Schritte folgen werden. Zu unterschiedlich sind die 
Interessenslagen der einzelnen Mitgliedstaaten und auch der mächtigen 
Verbände. Schon im Rahmen des Falles Varga Anfang der 70er Jahre ließ der 
Vorsitzende des Kontrollorgans des DFB verlauten, das DFB-Sportgericht 
„solle sich im verbandsinternen Verfahren über das Urteil des LG Berlin 
hinwegsetzen, da Sportrecht ordentlichem Recht vorgehe. Des Weiteren gehe 
es im Sportgerichtsverfahren nicht um Recht, sondern um Sport“6. Ein erster 
Schritt ist aber dennoch gemacht worden. Die im Juni 2004 verabschiedete 
europäische Verfassung, die allerdings noch nicht von den Mitgliedstaaten 
ratifiziert wurde, enthält einen Artikel mit der Überschrift „Allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport“. Darin wird festgehalten, dass die 
Union in Anbetracht der sozialen und pädagogischen Funktion des Sports zur 
Förderung seiner europäischen Aspekte beiträgt. Zu ihren Zielen gehöre die 
Entwicklung der europäischen Dimension des Sports durch Förderung der 
Fairness bei Wettkämpfen und der Zusammenarbeit zwischen Sport-
organisationen sowie durch den Schutz der körperlichen und seelischen 
Unversehrtheit der Sportler, insbesondere junger Sportler7. Doch all dies sind 
letztlich unverbindliche Zielvorstellungen. Vorrangiges Ziel muss es sein, für 
die Hauptbetroffenen, nämlich die Sportler, Rechtssicherheit durch Verfahren 

4 Richteramt III Bern vom 22.12.1987 in SJZ 1988, 85 (88). 
5 Abl. 1997 C 340/01. 
6 Zit. nach Westermann in JZ 1972, S.  537. 
7 Kap.V Abschnitt 5 Art.III-282 AbS. 1, AbS. 1g EU-Verfassung, Dokument CIG 87/04 

vom 06.08.04, abrufbar unter http://www.europa.eu.int. Vgl. zu den Gefahren einer 
stärkeren Kompetenzverlagerung auf die EU auch Grodde in SpuRt 2005, 222 (224 
ff).
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zu schaffen, die dem Rechtsstaatsgebot genügen. Es ist nicht hinnehmbar, 
dass für den Einzelnen Entscheidungen in einem mehr oder weniger 
rechtsfreien Raum ergehen, die unter Umständen mit schwer wiegenden 
Folgen verbunden sind. Dies ist angesichts der herausragenden Rolle des 
Sportes in der Gesellschaft ein mit unseren Rechtsstaatsprinzipien letztlich 
unvereinbarer Zustand. 

II. Aufbau und Ziele der Arbeit 

Mit der folgenden Arbeit sollen die Verfahrensvorschriften einzelner 
Verbände auf ihre Rechtsstaatlichkeit untersucht und ein möglicher Weg zu 
einer fachsportübergreifenden Vereinheitlichung der Überprüfung verbands-
interner Entscheidungen der Sportverbände entwickelt werden. Eine solche 
Vereinheitlichung hat sich auch daran zu orientieren, inwieweit eine solche 
Lösung international Anerkennung finden kann, um dem Sportler 
größtmögliche Rechtssicherheit und dem Sport größtmögliche Glaub-
würdigkeit zu verschaffen. Auf dem Weg zu einer Vereinheitlichung der 
Verbandssportrechtsprechung steht am Anfang die Frage nach den Inhalten 
des Verbandsrechts, seiner Begründung und der Verpflichtung des einzelnen 
Sportlers, sich nach den vom Verband gesetzten Normen zu richten. 
Insbesondere wenn Sportler, die keinem Verein angehören, an Wettkämpfen 
teilnehmen (wollen), kommt es zu dem Problem, warum der Verband im 
Zweifel Entscheidungen mit Wirkung auch für und gegen diese Athleten 
treffen kann. Daneben stellt sich die ganz grundsätzliche Frage: Welche 
Rechtsstellung hat ein Sportler im Hinblick auf nationale, aber auch 
internationale Rechtsvorschriften? 

Ein nächster Punkt betrifft die rechtliche Einordnung der Entscheidungen der 
Verbände. Denn mittlerweile gehören zum Sport nicht mehr nur 
Entscheidungen im laufenden Spielgeschehen. Spätestens die aktuellen 
Dopingfälle haben gezeigt, dass auch außerhalb der Sportarenen Ent-
scheidungen getroffen werden, die für den Sport, die Athleten und auch die 
Vereine weit reichende Folgen haben. Da die einzelnen Entscheidungsarten 
von durchaus unterschiedlichem Rechtscharakter sein können, ist es wichtig, 
diese zu unterscheiden. Ebenso ist zu prüfen, wann eine Entscheidung einem 
Verband überhaupt zugeordnet werden kann oder ob es diesem möglich ist, 
die Verantwortung abzuwälzen; das einführend genannte Beispiel des DLV 
im Fall Mensah könnte, bejaht man letzteres, schnell Schule machen. Anhand 
einiger Beispiele soll aufgezeigt werden, wie die aktuelle Verbands-
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gerichtsbarkeit aufgebaut ist und inwieweit die vorgesehenen Verfahren als 
dem geltenden Rechtsstaatsgebot genügend angesehen werden können. 

Es wurde oben schon erwähnt, dass das jeweilige Verbandsrecht oft von 
juristischen Laien entworfen wurde und dass die gleichen Laien auch über die 
betroffenen Sportler richten. In diesem Zusammenhang wird auf unter-
schiedlichste Art und Weise immer wieder versucht, eine Überprüfung der 
dann getroffenen Entscheidungen durch die staatliche Gerichtsbarkeit zu 
verhindern. Grundsätzlich ist es denkbar, ein Verfahren vor einem Schieds-
gericht durchzuführen und den Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten 
auszuschließen, doch nur dann, wenn das jeweilige Schiedsgericht den hohen 
Anforderungen, welche die ZPO an ein solches stellt, genügt. Insbesondere 
hinsichtlich der „Unabhängigkeit“ der Schiedsrichter liegt diese bei nahezu 
sämtlichen Verbänden nicht vor, so dass zumeist der Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten gegeben ist. Diese überprüfen dann die jeweilige 
Entscheidung, wobei über den Umfang und die Maßstäbe der Überprüfung 
nach wie vor Streit besteht. Höchst problematisch ist in diesem 
Zusammenhang, inwieweit das internationale Recht in die Überprüfung 
hineinwirkt. Wenn es um die Entscheidung eines internationalen Verbandes 
geht, stellt sich neben der Frage, ob eine solche überhaupt von deutschen 
Gerichten überprüft werden kann, das Problem, welches Recht Anwendung 
finden soll. Der einzelne Sportler steht all diesen Fragen mehr oder weniger 
hilflos gegenüber, doch sind, insbesondere im Profisport, die Zeiten, in denen 
der Körper in der Lage ist Höchstleistungen zu erzielen, zu kurz bemessen, als 
dass die Athleten abwarten können, bis ein unter Umständen jahrelanges 
Verfahren endgültig entschieden wird. Daher spielt auch die Frage des 
einstweiligen Rechtsschutzes in der Praxis eine ganz erhebliche Rolle, doch 
taucht auch hier wieder die Frage auf, ob der Verband oder gleich die ordent-
lichen Gerichte zuständig sein sollen. 

Aufgrund all dieser Schwierigkeiten erscheint es am sinnvollsten, zunächst 
einmal auf nationaler Ebene eine Vereinheitlichung der Sportrechtsprechung 
zu verwirklichen. Dies kann am besten dadurch geschehen, dass ein für alle 
Sportverbände als letzte Instanz einheitliches Sportschiedsgericht eingerichtet 
wird. Der Verfasser unternimmt den Versuch, darzustellen, wie ein solches 
Gericht eingerichtet werden und funktionieren könnte. Abschließend soll kurz 
angedacht werden, wie künftig auch die internationalen Verbände in die 
Entscheidungen mit eingebunden werden könnten. 




